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RS OGH 1977/10/13 7Ob53/77
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 13.10.1977

Norm

KFG 1967 §63 Abs1

Rechtssatz

Aus dem Wortlaut der Bestimmung des § 63 Abs 1 KFG 1967 ergibt sich, daß ein Anspruch des geschädigten Dritten

gegen den Versicherer nur im Rahmen des Versicherungsvertrages besteht, demnach zu verneinen ist, wenn ein

Deckungsanspruch des geschädigten Dritten ausgeschlossen ist.
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